
 

Merkblatt V. 1 – 23.04.2025 
 

MAS und EA Kinder- und Jugendpsychologie 
 

 

 

Merkblatt zur schriftlichen Kompensationsarbeit (MAS und EA KJP) 

für Studierende 

In den Studiengängen MAS und EA KJP können die Studierenden einmal pro Semester in Absprache mit 

der Studiengangleitung einen der obligatorischen 10 (EA KJP) bzw. 12 (MAS KJP) Kurstage durch eine 

Kompensationsarbeit ersetzen. 

Bei einer Kursabwesenheit haben sich die Studierenden in der Regel 3 Wochen vor dem Kursdatum oder 

im Krankheitsfall bis Kursbeginn mit Arztzeugnis bei der Studiengangleitung und dem/der Dozierenden 

zu melden und eine Aufgabe für die Kompensationsarbeit zu verlangen. 

Die Kompensationsarbeit besteht in einer schriftlichen Arbeit, welche der/die Dozierende bestimmt. Der 

zeitliche Arbeitsaufwand entspricht dem Kursumfang. Die schriftliche Arbeit umfasst ca. 2 A4 Seiten mit 

Aspekten der Kursinhalte. Weitere Einzelheiten werden im Vorfeld mit den Studierenden abgesprochen. 

Die Studierenden reichen die Arbeit spätestens zwei Wochen nach der Kursdurchführung der 

Studiengangleitung ein. Die Studiengangleitung prüft die Arbeit auf inhaltliche Korrektheit und Qualität. 

Bei Erfüllung der Vorgaben stellt die Studiengangleitung eine Bestätigung für die schriftliche 

Kompensation des versäumten Kurstags aus. Die Arbeit kann bei Nicht-Erfüllen der Kriterien einmal 

nachgebessert werden. 

Verwendung von KI-Werkzeugen im Studium 
Wenn Sie KI-Werkzeuge bei der Erstellung Ihrer schriftlichen Arbeiten nutzen, muss dies kenntlich 

gemacht und die Form der Nutzung mit der Betreuungsperson abgesprochen werden. Sollte es bei der 

Studiengangleitung Zweifel geben, ob Ihre Arbeit durch KI erstellte oder mit Hilfe von KI überarbeitete 

Inhalte (Text, Bild etc.) enthält, die nicht korrekt zitiert wurden, können Sie zu einem Klärungsgespräch 

eingeladen werden. Mit der angehängten Eigenständigkeitserklärung, die Sie unterschreiben und der 

Arbeit beilegen müssen, bestätigen Sie, dass Sie für alle Inhalte Ihrer Arbeiten verantwortlich sind. 

 

Leitfaden zum Zitieren von KI 
Bei der korrekten Kennzeichnung KI-generierter Inhalte unterstützt Sie der Leitfaden «Aus KI zitieren». 

Dieser wird regelmässig aktualisiert; Sie finden die neueste Version unter 

https://www.unibas.ch/dam/jcr:e46db904-bf0f-475a-98bc-94ef4d16ad2e/Leitfaden-KI-zitieren_v2.2.pdf.  
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Bitte die unterschriebene Erklärung der Kompensationsarbeit beifügen.  

 

 

Eigenständigkeitserklärung  

Ich bezeuge mit meiner Unterschrift, dass ich meine Arbeit selbständig ohne fremde Hilfe verfasst habe 

und meine Angaben über die bei der Abfassung meiner Arbeit benützten Quellen in jeder Hinsicht der 

Wahrheit entsprechen und vollständig sind. Alle Quellen, die wörtlich oder sinngemäss übernommen 

wurden, habe ich als solche gekennzeichnet. 

Des Weiteren versichere ich, sämtliche Textpassagen, die unter Zuhilfenahme KI-gestützter Programme 

verfasst wurden, entsprechend gekennzeichnet sowie mit einem Hinweis auf das verwendete KI-gestützte 

Programm versehen zu haben.  

Eine Überprüfung der Arbeit auf Plagiate und KI-gestützte Programme – unter Einsatz entsprechender 

Software – darf vorgenommen werden. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass unlauteres Verhalten zu 

einer Bewertung der betroffenen Arbeit mit «nicht bestanden» bzw. «fail» oder zum Ausschluss vom 

Studium führen kann.  

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich bei begründetem Verdacht auf eine unerlaubte oder nicht 

gekennzeichnete Anwendung von KI bei schriftlichen Leistungsüberprüfungen auf Einladung hin 

verpflichtet bin, an der Klärung des Verdachts mitzuwirken, z.B. durch Teilnahme an einem Gespräch. 
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